
n=855/J der Bei1a!.'en zu den Stenographischen Proto'rollen 

e Ge& N~tionalIates XV~. Oesetz&e-b~isp~~~ " ..... 

ANTRAG 
, No ....... tr.{. . .1 A 

Präs.: 2 8. JAN. 1993 -- ••••••••••••••• O.!I ••••••• D.~ ••• · 

der Abgeordneten Arthold, Dr. Keppelmüller und Kollegen 
betreffend ein Bundesgesetz über die Förderung von Maßnahmen in 
den Bereichen der Wasserwirtschaft, der Umwelt, der 
Altlastensanierung und zum Schutz der Umwelt im Ausland 
(Umweltförderungsgesetz - UFG) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz über die Förderung von Maßnahmen in den Bereichen 
der Wasserwirtschaft, der Umwelt, der Altlastensanierung und 
zum Schutz der Umwelt im Ausland (Umweltförderungsgesetz - UFG) 
mit dem das Altlastensanierungsgesetz, BGBI. Nr. 299/1989, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz Nr. 760/1992, das 
Abfallwirtschaftsgesetz, BGBl. Nr. 325/1990, zuletzt geändert 
durch das BGBI. Nr. 715/1992, das Luftreinhaltegesetz für 
Kesselanlagen, BGBI. Nr. 380/1988, das Bundesfinanzgesetz 1993, 
BGBI. Nr. 1/1993, und das Bundesfinanzierungsgesetz, BGBI. Nr. 
763/1992, geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

I. Abschnitt: 

Förderungs ziele 

S 1. Ziele der Förderung nach diesem Bundesgesetz sind 
1. Schutz der Umwelt durch geordnete Abwasserentsorgung 

einschließl\ich der betrieblichen Abwässer und 
Gewährleistung einer ausreichenden Wasserversorgung 

(Siedlungswasserwirtschaft); 
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2. Schutz der Umwelt vor Verunreinigungen von Luft und 
klimarelevanten Schadstoffen, Lärm (ausgenommen 

-.AF 

Verkehrs lärm) und Abfällen (betriebliche 
Umweltförderung); 

3. Schutz der Umwelt durch immaterielle Leistungen und 
Lizenzen bei anlagenbezogenen Maßnahmen in der 
Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik, der 
Republik Slowenien oder der Republik Ungarn, die 
umweltentlastende Auswirkungen auf Österreich haben 
(Umweltförderung im Ausland); 

4. Schutz der Umwelt durch Sicherung und Sanierung von 
Altlasten (Altlastensanierung). 

S 2. (1) Die Gewährung einer Förderung soll einen 
größtmöglichen Effekt für den Umweltschutz bewirken. Dabei 
ist insbesondere nach ökologischer Prioritätensetzung 
vorzugehen. 

(2) Das öffentliche Interesse am Umweltschutz, die 
technische Wirksamkeit sowie die betriebswirtschaftliche und 
volkswirtschaftliche Zweckmäßigkeit der Maßnahme sind zu 
beachten. Auf die Art und das Ausmaß der voraussichtlichen 
Auswirkungen der Maßnahme auf die Umwelt, die Verhinderung 
einer Verlagerung von Umweltbelastungen sowie den Anreiz zur 
Entwicklung und Verbesserung umweltschonender, rohstoff- und 
energiesparender Technologien ist Bedacht zu nehmen. 

Allgemeine Förderungsvoraussetzungen 

S 3. (1) Die Förderung setzt voraus, daß 
1. die Maßnahme den Anforderungen der jeweiligen 

Richtlinien (S 13) entspricht; 
2. die Finanzierung der zu fördernden Maßnahme unter 

Berücksichtigung der Förderung sichergestellt ist. 

(2) Über zugesagte Förderungenkann weder durch 
Abtretung, Anweisung oder Verpfändung noch auf eine andere 

Weise unter Lebenden verfügt werden. 

(3) Der Förderungswerber hat sich bei Antragsteilung und in 
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der Folge über den gesamten zeitraum der Förderungsabwicklung 
hin zu verpflichten, die gemäß § 11 betraute --Abwicklungsstelle über die Inanspruchnahme weiterer 
Förderungen zu informieren. Dies ist auch der jeweiligen 
Kommission mitzuteilen. Die Abwicklungsstelle ist 
verpflichtet, die mit der jeweiligen Abwicklung der 
betreffenden anderen Förderungen betrauten Institutionen über 
die beabsichtigte oder erfolgte vergabe von Förderungsmitteln 
nach diesem Bundesgesetz zu benachrichtigen. 

S 4. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. 

Förderungsarten 

S 5. Zur Durchführung von Maßnahmen nach diesem 
Bundesgesetz können entweder Annuitäten- und Zinsenzuschüsse 
oder Investitionszuschüsse gewährt werden. 

Mittelaufbringung 

S 6. (1) Die Mittel für Förderungen nach diesem 
Bundesgesetz werden aufgebracht 

1. für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft (§ 16 ff) durch 
Vorwegabzüge und Kostenbeiträge nach Maßgabe des 
jeweiligen Finanzausgleichsgesetzes; 

2. für Zwecke der betrieblichen Umweltförderung und der 
Umweltförderung im Ausland (§ 23 ff)aus Bundesmitteln 
nach Maßgabe der für diese Zwecke im Rahmen des 
jeweiligen Bundesfinanzgesetzes verfügbaren 
Förderungsmittel; 

3. für Zwecke der Altlastensanierung (§ 29 ff) durch 
Altlastenbeiträge (§ 12 des Altlastensanierungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 299/1989 in der jeweils geltenden Fassung). 

(2) Der Bundesminister für Umwelt Jugend und Familie darf 
in den Jahren 1993 bis 1995 jeweils Förderungen für Zwecke 
der Siedlungswasserwirtschaft (§ 16) höchstens in dem Ausmaß 
zusagen, das dem Barwert von jährlich 3 900 Millionen 
Schilling entspricht. 
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(3) Der Aufwand für Maßnahmen nach § 17 Abs. 1 Z 6, § 21, 
§ 24 Z 6 und 7 sowie § 30 Z 3 und 4 ist ganz oder teilweise ----aus Mitteln gemäßAbs. 1 zu tragen. 

Kommissionen 

S 7. Zur Beratung des Bundesministers für Umwelt, Jugend 
und Familie bei der Entscheidung über Förderungsansuchen, der 
Erstellung der Richtlinien (§ 13) und der Förderungsprogramme 
werden folgende Kommissionen eingerichtet 

1. Kommission in Angelegenheiten der 
Siedlungswasserwirtschaft; 

2. Kommission in Angelegenheiten der betrieblichen 
Umweltförderung und Umweltförderung im Ausland; 

3. Kommission in Angelegenheiten der Altlastensanierung. 

S 8. (1) Die Mitglieder und deren jeweilige 
Ersatzmitglieder der Kommissionen (§ 7) werden für die Dauer 
der Gesetzgebungsperiode vom Bundesminister für Umwelt, 
Jugend und Familie auf Vorschlag der entsendenden Stellen 
bestellt. Die Ersatzmitglieder dürfen ihre Funktion nur in 
Abwesenheit des vertretenen Mitgliedes ausüben.' 

(2) Die Funktionsperiode der Mitglieder (Ersatzmitglieder) 
gemäß Abs. 1 endet1. durch Zeitablaufi 
2. durch Tod; 
3. durch Abberufung über Vorschlag der entsendenden Stelle 

oder auf Wunsch des Mitgliedes (Ersatzmitgliedes); 
3. durch Abberufung bei grober Pflichtverletzung oder 

sonstigem wichtigen Grund oder 
4. durch Abberufung bei dauernder Unfähigkeit zur 

ordnungsgemäßen Ausübung des Amtes. 

(3) Der Vorsitzende einer Kommission und sein 
Stellvertreter sind vom Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie für die in Abs. 1 genannte zeit nach Vorschlag der 
Kommission aus deren Mitgliedern zu bestellen. 

S 9. (1) Die Kommissionen sind zur konstituierenden Sitzung 

478/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)4 von 53

www.parlament.gv.at



- 5 -

vom Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 
einzuberufen. --

(2) Eine Kommission ist, ausgenommen zur konstituierenden 
Sitzung, vom Vorsitzenden, im Falle der Verhinderung von 
dessen Stellvertreter bei Bedarf einzuberufen. 

(3) Auf Verlangen des Bundesministers für Umwelt, Jugend 
und Familie oder von mindestens einem Viertel der Mitglieder 
einer Kommission ist eine Sitzung innerhalb von 14 Tagen nach 
Stellung des Begehrens einzuberufen. 

(4) Die Empfehlungen einer Kommission können nur unter 
Anwesenheit der Hälfte deren Mitglieder mit Stimmenmehrheit 
verabschiedet werden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 
Die Beratungen und Beschlußfassungen einer Kommission sind 
nach der auf Vorschlag der jeweiligen Kommision zu 
erlassenden Geschäftsordnung vorzunehmen. 

S 10. (1) Die Empfehlungen der Kommissionen für die 
Entscheidung über Förderungsansuchen an den Bundesminister 
für Umwelt, Jugend und Familie sind unter Bedachtnahme auf 
die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen, die 
Bestimmungen der Richtlinien, der Förderungsprogramme und der 
finanziellen Bedeckung zu geben. 

(2) Für die Tätigkeit der Kommissionsmitglieder wird keine 
Entschädigung geleistet. 

(3) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder einer Kommission 
sind zur gewissenhaften und objektiven Ausübung ihrer 
Funktion verpflichtet. 

(4) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder einer Kommission 
dürfen ein als solches bezeichnetes Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnis, das ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut 
worden oder zugänglich geworden ist, während der Dauer ihrer 
Bestellung und auch nach Erlöschen ihrer Funktion nicht 
offenbaren oder verwerten. 
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S 11. (1) Mit der Abwicklung der Förderungen kann ~.in --sachlich und fachlich geeigneter Rechtsträger 
(Abwicklungsstelle) gemäß einem mit dem Bundesminister für 
Umwelt, Jugend und Familie im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen abzuschließenden Vertrag betraut 
werden. 

(2) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie wird 
ermächtigt, für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 1997 mit 
der Österreichischen Kommunalkredit AG einen Vertrag nach 
Abs. 1 abzuschließen. Eine Verlängerung (Abs. 11) ist 
möglich. 

(3) Der Vertrag hat insbesondere zu regeln 
1. die Aufbereitung und Prüfung der Förderungsansuchen 

gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes und den 
jeweiligen Richtlinien; 

2. die Übermittlung der aufbereiteten Förderungsansuchen 
an die entsprechende Kommission zur Beratung des 
Bundesministers für Umwelt, Jugend und Familie 
hinsichtlich der Förderungsentscheidung; 

3. den Abschluß der Verträge im Namen und auf Rechnung des 
Bundesministers für Umwelt, Jugend und Familie mit den 
Förderungswerbern, die Abrechnung und die Auszahlung 
der Förderungsmittel sowie die Kontrolle der Einhaltung 
der Förderungsbedingungen; 

4. die Rückforderung von gewährten Förderungsmitteln und 
den Kostenersatz bei den in § 33 angeführten Fällen; 

5. die Aufbereitung und die Erstellung von Unterlagen für 
die entsprechende Kommission und die Durchführung der 
Entscheidung des Bundesministers für Umwelt, Jugend und 
Familie hinsichtlich Maßnahmen nach § 17 Abs. 1 Z 6, S 
21, S 24 Z 6 und 7 sowie § 30 Z 3 und 4; 

6. die jährliche Vorlage eines geprüften 
Rechnungsabschlusses bis spätesten 1. Mai des 
Folgejahres an den Bundesminister für Umwelt, Jugend 
und Familie; 

7. die Vorlage eines Wirtschaftsplanes für das Folgejahr 
bis Ende des Geschäftsjahres an den Bundesminister für 
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Umwelt, Jugend und Familie; 
8. die Vorlage von Tätigkeitsberichten an den -.- Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie; 
9. Vertragsauflösungsgründe; 

10. den Gerichtsstand. 

(4) Für die Abwicklung der Förderung ist ein angemessenes 
Entgelt festzusetzen. 

(5) Die Abwicklungsstelle hat bei der Erarbeitung von 
Entwürfen des Bundesministers für Umwelt, Jugend und Familie 
betreffend Förderungsprogramme für einen mindestens die 
nächsten drei Jahre umfassenden zeitraum mitzuwirken. Dazu 
ist eine Finanzvorschau von der Abwicklungsstelle vorzulegen. 
Darin sind die bereits in Durchführung befindlichen und die 
beabsichtigten Projekte, die zu künftigen Belastungen führen, 
darzustellen. 

(6) Die Geschäfte sind mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes zu führen. Für die Abwicklung der Förderung ist 
ein gesonderter Rechnungskreis zu führen. 

(7) Dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie ist 
jederzeit Einsicht insbesondere in die Förderungsansuch~~ und 
in die deren Abwicklung betreffenden unterlagen zu gewähren. 

(8) Dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie sind 
von der Abwicklungsstelle Auskünfte über Förderungsansuchen 
und deren Abwicklung zu erteilen und auf Verlangen 
entsprechende Berichte zu übermitteln. 

(9) Für die Prüfung der Tätigkeit nach diesem Bundesgesetz 
hat der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie einen 
Wirtschaftsprüfer zu bestellen, der nicht mit dem nach 
handelsrechtlichen Bestimmungen zu bestellenden 
Abschlußprüfer ident ist. Der Wirtschaftsprüfer hat auch die 
Angemessenheit des jährlich festzustellenden Entgelts und die 

Kosten zu prüfen. Der Wirtschaftsprüfer hat das Ergebnis der 
Prüfung dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 
umgehend vorzulegen. 
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(10) Die Abwicklungsstelle unterliegt hinsichtlich ihrer 
Tätigkeit nach diesem Gesetz der Kontrolle durch den 
Rechnungshof. 

(11) Der Vertrag kann höchstens für die Dauer von fünf 
Jahren abgeschlossen werden. Eine Verlängerung des Vertrages 
um jeweils höchstens weitere fünf Jahre ist zulässig. 

Förderungsverfahren 

S 12. (1) Förderungsansuchen sind unter Anschluß der 
erforderlichen Unterlagen (ausgenommen § 18 Abs. 1 Z 2) bei 
der Abwicklungsstelle (§ 11) einzubringen. 

(2) Die Förderungsansuchen sind gemäß den jeweiligen 
Bestimmungen dieses Gesetzes und den Richtlinien von der 
Abwicklungsstelle zu prüfen und der entsprechenden Kommission 
vorzulegen. Von Seiten des Förderungswerbers ist eine 
ergänzende Stellungnahme zu diesem Vorschlag der Abwicklungs
stelle einzuholen; diese Stellungnahme ist ebenfalls der 
Kommission vor Beschluß fassung vorzulegen. 

(3) Auf Anfrage sind dem Förderungswerber die der 
Beurteilung des Förderungsansuchens zugrundegelegten 
Unterlagen, wie Regionalstudien, Variantenuntersuchungen und 
generellen Projekte, bekanntzugeben. 

(4) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 
entscheidet über das Förderungsansuchen unter Bedachtnahme 
auf die Empfehlung der entsprechenden Kommission. 

(5) Nach stattgebender Entscheidung des Bundesministers für 
Umwelt, Jugend und Familie hat die Abwicklungsstelle einen 
Förderungsvertrag mit dem Förderungswerber abzuschließen. 

(6) Bei Ablehnung ist der Förderungswerber von der 
Abwicklungsstelle unter Angabe der für die Entscheidung 
maßgeblichen Gründe zu verständigen. 
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(7) Im Förderungsvertrag gemäß Abs. 5 sind Bedingungen, 
Auflagen und Vorbehalte aufzunehmen, die insbesondere der --Einhaltung der Ziele dieses Bundesgesetzes dienen. 

(8) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie kann, 
soweit öffentliche Rücksichten das erfordern, Aufträge zur 
Durchführung von Maßnahmen nach § 17 Abs. 1 Z 6, § 21, § 24 
Z 6 und 7 sowie § 30 Z 3 und 4 an die Abwicklungsstelle 
erteilen. 

Richtlinien 

S 13. (1) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 
hat Richtlinien für die Durchführung der Förderungen zu 
erlassen. 

(2) Die Förderungsrichtlinien haben insbesondere 
Bestimmungen zu enthalten über 

1. Gegenstand der Förderung; 
2. förderbare Kosten; 
3. persönliche und sachliche Voraussetzungen für das 

Erlangen einer Förderung; 
4. Ausmaß und Art der Förderung; 
5. Verfahren 

a) Ansuchen (Art, Inhalt und Ausstattung der 
Unterlagen) 

b) Auszahlungsmodus 
c) Berichtslegung (Kontrollrechte) 
d) Einstellung und Rückforderung der Förderung; 

6. Gerichtsstand. 

(3) Die technischen Richtlinien haben insbesondere 
Bestimmungen zu enthalten über 

1. Grundsätze der Projektierung und Vorleistungen; 
2. Umfang und Art der Planungsunterlagen, insbesondere der 

Variantenuntersuchungen; 
3. Durchführung, Kontrolle, Abrechnung und Endüberprüfung; 
4. Betriebsmaßnahmen und Instandhaltungsmaßnahmen sowie die 

Gewährleistung der Wirksamkeit von Anlagen. 

Die technischen Richtlinien sind jedenfalls für 
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Angelegenheiten der Siedlungswasserwirtschaft zu erlassen. 

--(4) Die Vergaberichtlinien haben insbesondere Bestimmungen 
zu enthalten über 

1. Vergabeart ; 
2. Ausschreibung; 
3. Inhalt und Ausstattung der Angebote; 
4. Prüfung der Angebote; 
5. Grundsätze und Kriterien für die Zuschlagserteilung; 

Die Vergaberichtlinien sind jedenfalls für Angelegenheiten 
der Siedlungswasserwirtschaft und der Altlastensanierung zu 
erlassen. 

(5) In den Förderungsrichtlinien zur Umweltförderung im 
Ausland sind für die Bereitstellung von Förderungsmitteln die 
Prüfkriterien für Maßnahmen in Österreich sinngemäß 
aufzunehmen, wobei insbesondere die Effizienz der Maßnahme, 
ihre Relevanz für Österreich und die mit der Umweltbelastung 
verbundenen Gefahren zu berücksichtigen sind. 

(6) Bei der Erlassung der Richtlinien ist das Einvernehmen 
a) hinsichtlich der Richtlinien nach Abs. 2 mit dem 

Bundesminister für Finanzen 

b) hinsichtlich der Richtlinien nach Abs. 2 betreffend 
Siedlungswasserwirtschaft mit dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten und dem Bundesminister 
für Land und Forstwirtschaft 

c) hinsichtlich der Richtlinien nach Abs. 2 betreffend 
betriebliche Umweltförderung und Umweltförderung im 
Ausland mit dem Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten und 

d) hinsichtlich der Richtlinien nach Abs. 3 und 4 mit dem 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

herzustellen. 

(7) Die vom Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 
zu erlassenden Richtlinien (Abs. 2 bis 4) sind im "Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung" zu verlautbaren. 
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S 14. (1) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 
hat die Erfolge und Effizienz der Förderungen in ökologischer ... -.... 
und ökonomischer Hinsicht in regelmäßigen Abständen, 
spätestens jedoch alle drei Jahre, zu untersuchen und zu 
bewerten und dem Bundesminister für Finanzen zur Kenntnis zu 
bringen. 

(2) Berichte und Analysen der mit der Durchführung 
betrauten Abwicklungsstelle sind ebenfalls dem Bundsminister 
für Finanzen umgehend zur Kenntnis zu bringen. 

(3) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie bzw. 
die Abwicklungsstelle haben dem Bundesminister für Finanzen 
über dessen Ersuchen Auskünfte in Bezug auf 
Förderungsprogramme, Einzelförderungen und daraus erwachsende 
finanzielle Verpflichtungen zu erteilen. 

(4) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie hat 
über die Vollziehung dieses Bundesgesetzes sowie über die dem 
Bund daraus erwachsenden Belastungen dem Nationalrat bis 
spätestens 1. Juni des Folgejahres zu berichten. 

Abgabenbefreiungen 

S 15. (1) Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar 
veranlaßten Eingaben sind von den Stempel gebühren befreit. 

(2) Die Darlehens- und Kreditverträge, für die Annuitäten;" 
oder Zinsenzuschüssegewährt werden, sind von den 
Rechtsgeschäftsgebühren befreit. 

11. Abschnitt: 

S1EDLUNGSWASSERW1RTSCBAFT 

S 16. Ziele der Förderung von Maßnahmen zur Wasservorsorge, 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sind 

1. der Schutz des ober- und unterirdischen Wassers vor 
Verunreinigungen, die Versorgung der Bevölkerung mit 
hygienisch einwandfreiem Trinkwasser sowie die 
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Bereitstellung von Nutz-.und Feuerlöschwasser; 
2. die Sicherstellung eines sparsamen Verbrauches von 

Wasser; 

3. die Verringerung der Umweltbelastungen fü~ Gewässer, 
Luft und Böden sowie die Erhaltung des natürlichen 
Wasserhaushaltes; 

4. die Berücksichtigung der künftigen Bedarfsentwicklung 
neben dem bestehenden Ver- und Entsorgungsbedarf. 

Förderungsgegenstand 

S 17. (1) Im Rahmen der Siedlungswasserwirtschaft können 
gefördert werden 

1. Maßnahmen zur Versorgung mit Trink- und Nutzwasser 
einschließlich der künftigen Wasserversorgung; 

2. Maßnahmen zum Schutz des ober- und unterirdischen 
Wassers durch Ableitung und Behandlung von Abwässern und 
Behandlung der Rückstände aus 
Abwasserbehandlungsanlagen; 

3. Maßnahmen zur Verwertung oder Nutzung der in Anlagen 
anfallenden und dort benötigten Energie; 

4. Maßnahmen zur Erneuerung und Sanierung von 
a) Wasserversorgungsanlagen, deren Baubeginn vor 1960 

erfolgte; 
b) von Abwasserentsorgungsanlagen, deren Baubeginn vor 

1970 erfolgte; 
c) Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen, 

die noch nie gefördert wurden. 
5. Maßnahmen zur Sanierung von Abwasserbehandlungsanlagen 

und Anpassung an den Stand der Technik; 
6. Grundsatzkonzepte, Untersuchungen, Studien, generelle 

Planungen sowie Gutachten, die im zusammenhang mit 

Maßnahmen gemäß Z. 1 bis 5n~~""e_n_<!!'L_~l._· n~;. _______ ~ .. 

(2) Weiters können Maßnahmen zur betrieblichen 
Abwasserentsorgung und sonstige innerbetriebliche 

478/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)12 von 53

www.parlament.gv.at



- 13 -

abwasserbezogene Maßnahmen gefördert werden. 

-. ..-
Besondere Förderungsvoraussetzungen 

S 18. Die Förderung setzt voraus, daß 
1. die Maßnahme erst nach Einbringung des Ansuchens in 

Angriff genonunen wurde. Dies gilt nicht für 
Vorleistungen, für Sofortmaßnahmen gemäß § 122 Abs. 1 
und § 138 Abs. 3 des Wasserrechtsgesetzes, BGBI. Nr. 
215/1959 in der Fassung BGBI. Nr. 760/1992, im Falle 
eines Notstandes sowie für Teile einer Anlage, die nach 
dem Zeitpunkt der Einbringung des Ansuchens hergestellt 
wurden und 

2. das Ansuchen mit Ausnahme solcher nach § 17 Abs. 2 im 
Wege des Amtes der Landesregierung bei der 
Abwicklungsstelle eingebracht wird und das Land die 
Maßnahme begutachtet hat. 

Förderungswerber 

S 19. Ein Ansuchen auf Förderung kann gestellt werden von 
1. Gemeinden, die im eigenen Namen und auf eigene Rechnung 

Wasserversorgungs- oder Abwasserentsorgungsanlagen 
errichten oder betreiben sowie Länder, die über ein 

nichtselbständiges Landesunternehmen 
Wasserversorgungsanlagen errichten oder betreiben; 

2. Genossenschaften nach dem Wasserrechtrechtsgesetz, die 
Wasserversorgungsanlagen errichten oder betreiben; 

3. Gemeinden gemeinsam mit einem Dritten (z.B. 
Genossenschaften nach dem Wasserrechtsgesetz, Verbände 
und Unternehmen), wenn dieser zum Teil oder zur Gänze im 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung Wasserversorgungs
oder Abwasserentsorgungsanlagen errichtet oder betreibt 
und die Kosten dafür einer oder mehreren Gemeinden in 
Rechnung stellt; 

4. Unternehmen, Betriebe von Gebietskörperschaften und 
Landesgesellschaften, die im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung Wasserversorgungs- oder 
Abwasserentsorgungsanlagen errichten oder betreiben und 
Liefer- bzw. Leistungsverträge mit Trinkwasserabnehmern 
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oder Abwasserproduzenten abgeschlossen haben; 
5. physische oder juristische Personen, die im eigenen -- Namen und auf eigene Rechnung Wasserversorgungs- oder 

Abwasserentsorgungsanlagen für den eigenen Bedarf 
errichten und für die Überwachung der Anlagen eine 
Vereinbarung mit einer befugten oder fachkundigen Person 
abschließen. Ist der Förderungswerber 
Nutzungsberechtigter, ist die Voraussetzung für die 
Förderung, daß die zustimmung des 

Liegenschaftseigentümers vorliegt; 
6. physische oder juristische Personen für Anlagen gemäß 

§ 17 Abs. 2. 

Förderungsausmaß 

S 20. (1) Die Höhe der Förderung ist in den Richtlinien 
unter Bedachtnahme auf die Zielsetzung dieses Bundesgesetzes 
festzulegen und darf 60 vH der förderbaren Kosten nicht 
übersteigen. 

(2) Bei der Abwasserentsorgung ist insbesondere auf die 
spezifischen Gesamtkosten in einem Entsorgungsgebiet Bedacht 
zu nehmen. 

(3) Für die betrieblichen Anlagen gemäß § 17 Abs. 2 kann 
die Höhe der Förderung auch nach dem wirkungs- und 
Innovationsgrad der Anlagen festgelegt werden. 

(4) Bei Einzelanlagen kann die Höhe der Förderung mit 

höchstens 35 vH der förderbaren Kosten festgelegt werden, 
wobei Voraussetzung ist, daß das Land eine Förderung in 

mindestens gleicher Höhe leistet. 

Forschung 

S 21. Forschungsvorhaben, die den Zwecken der 
Siedlungswasserwirtschaft dienen, können ganz oder teilweise 

aus den Mitteln nach § 6 Abs. 1 Z. 1 finanziert werden. 
Hiebei sind §§ 10 bis 13 des Forschungsorganisationsgesetzes, 

BGBl. Nr. 341/1981 in der jeweils geltenden Fassung, 
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anzuwenden. Hiefür dürfen jährlich höchstens 20 Millionen 
Schilling zur Verfügung gestellt werden. Aus diesen Mitteln --können auch Beträge für Zwecke der Dokumentation von 
Forschungsergebnissen bereitgestellt werden. 

Kommission 

S 22. Die gemäß § 7 Z 1 (Siedlungswasserwirtschaft) 
eingerichtete Kommission besteht aus 13 Mitgliedern. Elf der 
Mitglieder werden vom Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie nach dem Stärkeverhältnis der im Nationalrat 
vertretenen politischen Parteien und nach deren Anhörung 
bestellt. Auf jede im Hauptausschuß des Nationalrates 
vertretene politische Partei entfällt zumindest ein Mitglied; 
für die Ermittlung, wieviele der übrigen Mitglieder auf die 
im Nationalrat vertretene politische Partei entfallen, sind 
die Bestimmungen der Nationalrats-Wahlordnung 1992, BGBI. Nr. 
471/1992 in der jeweils geltenden Fassung, über die 
Berechnung der Mandate im dritten Ermittlungsverfahren 
sinngemäß anzuwenden. Je ein weiterer Vertreter sind auf 
Vorschlag des Städtebundes und des Gemeindebundes zu 
bestellen. 

111. Abschnitt: 

BETRIEBLICHE UMWELTFÖRDERUNG UND UMWELTFÖRDERUNG IM AUSLAND 

S 23. (1) Ziele der betrieblichen Umweltförderung sind 
1. die Verwirklichung von betrieblichen 

Umweltschutzmaßnahmen, deren Erfolg die vorgegebenen 
umweltrelevanten Verpflichtungen erheblich übersteigt 
(z.B. Vorzieheffekt); 

2. die Sicherstellung einer größtmöglichen Verminderung von 
Emissionen; 

3. die Bedachtnahme auf den Grundsatz Vermeiden vor 
Verwerten vor Entsorgen. 

(2) Ziel der Umweltförderung im Ausland ist, die von der 
Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik, der 
Republik Slowenien oder der Republik Ungarn ausgehenden 
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und Österreichs Umwelt beeinflußenden Emissionen 
wesentlich zu vermindern oder hintanzuhalten. 

Förderungsgegenstand 

S 24. Es können gefördert werden 
1. Herstellungsmaßnahmen zur Verringerung der 

Umweltbelastung in Form von Luftverunreinigungen, 
klimarelevanten Schadstoffen, Lärm, ausgenommen 
Verkehrslärm, durch Verbesserung oder Ersatz von 
Anlagen; 

2. Herstellungsmaßnahmen zur Verringerung von 
Umweltbelastungen durch Behandlung oder Lagerung von 
gefährlichen Abfällen; 

3. Herstellungsmaßnahmen bei Anlagen, die durch den Einsatz 
fortschrittlichster Technologien (Stand der 
Wissenschaft) besonders geeignet erscheinen, die 
Umweltbelastungen in Form von Luftverunreinigungen, 
Lärm, ausgenommen Verkehrs lärm, oder Abfällen zu 
verringern (Pilotanlagen); 

4. Ablösen, Entschädigungen und Abgeltungen für 
Beschränkungen bestehender Nutzungen, die unmittelbar 
oder als Vorsorgemaßnahmen im zusammenhang mit den in 
Z 1 bis 3 angeführten Maßnahmen stehen. Diese 
Aufwendungen zählen zu den Kosten für Maßnahmen gemäß 
Z 1 bis 3; 

5. Sofortmaßnahmen, die dringend erforderlich sind, um 
durch Luftverunreinigungen oder gefährliche Abfälle 
verursachte Gefahren für das Leben oder die Gesundheit 
von Menschen abzuwehren, soweit diese Maßnahmen nicht 
zeitgerecht dem diese Gefahren Verursachenden 
aufgetragen 'oder von diesem unter anderem aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht zeitgerecht durchgeführt 

werden können; 
6. Grundsatzkonzepte, Regionalstudien, Gutachten, generelle 

Projekte und Detailprojekte, die im Zusammenhang mit den 
in Z 1 bis 3 genannten Maßnahmen notwendig sind, 
einschließlich der hiefür erforderlichen Vorleistungen 
und Versuche; 

7. immaterielle Leistungen, wie Studien, Planungen, 
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Schulungen und Lizenzen im Rahmen der Vorbereitung oder 
Durchführung anlagenbezogener Maßnahmen in der 
Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik, der 
Republik Slowenien oder der Republik Ungarn, die der 
Reinhaltung der Luft oder der Gewässer dienen und durch 
die wesentliche umweltbelastende Auswirkungen auf 
Österreich vermindert oder hintangehalten werden. 

Besondere Förderungsvoraussetzungen 

S 25. (1) Die Förderung im Bereich der betrieblichen 
Umweltförderung setzt voraus, daß 

1. durch die zu fördernde Maßnahme eine wesentliche 
Entlastung der Umwelt insgesamt erfolgt, wobei 
Raumordnung, Rohstoff- und Energieersparnis sowie 
mögliche Verlagerungen von Umweltbelastungen zu beachten 
sind; 

2. die zu fördernde Maßnahme eine jedenfalls gewerbe- oder 
bergrechtlieh genehmigungspflichtige oder eine 
gleichzuhaltende Betriebsanlage betrifft; 

3. Grundsatzkonzepte, Regionalstudien, Gutachten, generelle 
Projekte und Detailprojekte von hiezu befugten Personen 
erstellt werden; 

4. die zu fördernde Herstellungsmaßnahme gemäß § 24 Z 1 bis 

3 von einem inländischen Kreditinstitut in 
wirtschaftlicher Hinsicht geprüft worden ist und das 
Ergebnis dieser Prüfung samt einem verbindlichen 
Darlehensangebot vorliegt. Die Prüfungsunterlagen sind 
vom Förderungswerber beizubringen. 

(2) Für die Bereitstellung von Förderungsmitteln im Rahmen 
der Umweltförderung im Ausland sind die Prüfkriterien für 
Maßnahmen in Österreich sinngemäß anzuwenden, wobei 
insbesondere die Effizienz der Maßnahme, ihre Relevanz für 
Österreich und die mit der Umweltbelastung verbundenen 
Gefahren zu berücksichtigen sind. 

Förderungswerber 

S 26. (1) Ansuchen im Bereich der betrieblichen 
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Umweltförderungkönnen von Betreibern einer gewerbe- oder 
bergrechtlieh genehmigungspflichtigen oder einer solchen 

- 03" 

gleichartigen Betriebsanlage gestellt werden. 

(2) Werden Unterlagen gemäß § 13 nicht beigebracht oder 
werden Maßnahmen zur Herstellung von Anlagen als 

Sofortmaßnahmen zur Förderung eingereicht, so ist das 
entsprechend zu Qegründen. 

(3) Im Rahmen der Umweltförderung im Ausland können 
Ansuchen gestellt werden von 

1. physischen und juristischen Personen mit dem Sitz in 
einem der in § 1 Z 3 genannten Staaten, die ein 
Unternehmen betreiben oder zu betreiben beabsichtigen, 

von dem wesentliche umweltbelastende Auswirkungen auf 
Österreich ausgehen und 

2. Gebietskörperschaften dieser Staaten. 

Förderungsausmaß 

S 27. Die Höhe der Förderung kann nach dem Wirkungs- und 
Innovationsgrad der Anlage festgelegt werden und darf 50 vH 
der förderbaren Kosten nicht übersteigen. Bei Pilotanlagen 
können Förderungen bis zur Höhe der förderbaren Kosten 
gewährt werden. 

Kommission 

S 28. Die gemäß § 7 Z 2 (betriebliche Umweltförderung und 
Umweltförderung im Ausland) eingerichtete Kommission besteht 
aus 

1. zwei Vertretern des Bundesministeriumsfür Umwelt, 
Jugend und Familie; 

2. zwei Vertretern des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Angelegenheiten; 

3. je einem Vertreter 

a) des Bundesministeriums für Finanzen; 

b) des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft; 
c) des Bundesministeriums für öffentliche wirtschaft und 

Verkehr; 
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d) des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung; ---4. je einem Vertreter 

a) der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft; 
b) der Bundesarbeitskammer; 
c) der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftkammern 

Österreichs; 
d) des ÖsterreichischenGewerkschaftsbundes; 
5. je einem Vertreter der im Nationalrat vertretenen 

politischen Parteien. 

IV. Abschnitt 

ALTLASTENSANIERUNG 

S 29. Förderungsziele der Altlastensanierung sind 
1. Sanierung von Altlasten mit dem großtmöglichen 

ökologischen Nutzen unter gesamtwirtschaftlich 
vertretbarem Kostenaufwand; 

2. Sicherung von Altlasten, wenn diese unter Bedachtnahme 
auf die Gefährdung vertretbar ist und eine Sanierung 
derzeit nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand durchführbar ist; 

3. Entwicklung und Anwendung fortschrittlicher 
Technologien, die sowohl die entstehenden Emissionen als 
auch die am Altlaststandort verbleibenden 
Restkontaminationen minimieren. 

Gegenstand der Förderung 

S 30. Es können gefördert werden 
1. Maßnahmen, die unmittelbar mit der Sanierung oder 

Sicherung einer Altlast zusammenhängen und zumindest dem 
Stand der Technik entsprechen; 

2. Maßnahmen zur Errichtung, Erweiterung oder Verbesserung 
von Abfallbehandlungsanlagen, soweit diese zur Sanierung 
von Altlasten erforderlich sind und zumindest dem Stand 

der Technik entsprechen; 
3. Sofortmaßnahmen, die dringend erforderlich sind, um von 

Altlasten ausgehende Gefahren für das Leben oder die 
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Gesundheit von Menschen abzuwehren, soweit diese 
Maßnahmen nicht zeitgerecht dem diese Gefahren 
Verursachenden aufgetragen oder von diesem insbesondere 
aus wirtschaftlichen Gründen nicht zeitgerecht 
durchgeführt werden können; 

4. Studien, Projekte, und deren Publikation, die im 
Zusammenhang mit der Altlastensanierung oder 
Altlastensicherung notwendig sind, einschließlich 
solcher zur EntwiCklung von Sicherungs- und 
Sanierungstechnologien. 

Besondere Förderungsvoraussetzungen 

S 31. Eine Förderung im Rahmen der Altlastensanierung setzt 
voraus, daß 

1. die zu sichernde und zu sanierende Altlast vor dem 
1. Juli 1989 durch Ablagerungen oder durch das Betreiben 
von Anlagen entstanden ist; 

2. Maßnahmen erst nach Einbringung des Ansuchens 
durchgeführt werden. Dies gilt nicht für Vorleistungen, 
Sofortmaßnahmen zur unmittelbaren Gefahrenabwehr sowie 
für Teile der Maßnahme, die nach der Einbringung des 
Ansuchens hergestellt wurden; 

3. Variantenuntersuchungen, Sanierungskonzepte, Gutachten, 
generelle Projekte und Detailprojekte von hiezu befugten 
Personen erstellt wurden; 

4. auf die Prioritätenklassifizierung Bedacht genommen 
wird; 

s. das Verursacherprinzip berücksichtigt wird • 

. Förderungswerber 

S 32. Ein Ansuchen auf Förderung kann gestellt werden von 
1. einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband; 
2. einem Abfallverband; 
3. einem Land; 
4. einem Unternehmen, dessen überwiegender 

Unternehmensgegenstand die Altlastensanierung und die 
Abfallbehandlung ist; 

s. dem Eigentümer oder Verfügungsberechtigten einer 
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Liegenschaft, auf der sich eine Altlast befindet. 

- .-
Kostenersatz 

S 33. Die zur Durchführung von Sofortmaßnahmen 
erforderlichen Kosten sind dem Bund von dem vom 
Förderungswerber verschiedenen Dritten zu ersetzen. § 18 des 
Altlastensanierungsgesetzes, BGB1. Nr. 299/1989 in der 
jeweils geltenden Fassung, ist sinngemäß anzuwenden. 

Kommission 

S 34. (1) Die gemäß § 7 Z 3 (Altlastensanierung) 
eingerichtete Kommission besteht aus 

1. je einem Mitglied 
a) des Bundesministeriums 
b) des Bundesministeriums 
c) des Bundesministeriums 
d) des Bundesministeriums 

Angelegenheiten; 
e) des Bundesministeriums 

Verkehr; 
f) des Bundeskanzleramtes; 
2. je einem Vertreter 

für Umwelt, Jugend und Familie; 
für Finanzen;· 
für Land- und Forstwirtschaft; 
für wirtschaftliche 

für öffentliche wirtschaft und 

a) der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft; 
b) des Bundesarbeitstages; 
c) der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 

Österreichs; 
d) des Österreichischen Gewerkschaftsbundes 
3. je einem Vertreter jedes Landes; 
4. je einem Vertreter 

a) des Städtebundes; 
b) des Gemeindebundes; 
5. je einem Mitglied der im Hauptausschuß des Nationalrates 

vertretenen politischen Klubs. 

(2) Die Kommission berät den Bundesminister für Umwelt, 
Jugend und Familie auch in Angelegenheiten der Erstellung der 
Prioritätenklassifizierung sowie der Errichtung, Erweiterung 
oder Verbesserung von Abfallbehandlungsanlagen. 
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IV. Abschnitt: --
Vollziehung 

S 35. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
1. der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie im 

Einvernehmen 
a) hinsichtlich S 11 Abs. 1 und der Richtlinien nach S 13 

Abs. 2 mit dem Bundesminister für Finanzen; 
b) hinsichtlich der Richtlinien nach S 13 Abs. 2 betreffend 

Siedlungswasserwirtschaft mit dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten und dem Bundesminister 
für Land und Forstwirtschaft; 

c) hinsichtlich der Richtlinien nach S 13Abs. 2 betreffend 
betriebliche Umweltförderung und Umweltförderung im 
Ausland mit dem Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten und 

d) hinsichtlich der Richtlinien nachS 13 Abs. 3 und 4 mit 
dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten; 

2. der Bundesminister für Finanzen hinsichtlichS 15; 
3. der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie im 

übrigen 
betraut. 

V. Abschnitt: 

Personalübergang 

S 36. Sofern zur Abwicklung der Aufgaben nach diesem 
Bundesgesetz Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes dem Personalstand des Bundesministeriums für 
Umwelt, Jugend und Familie - Zentralleitung (Umwelt- und 
Wasserwirtschaftsfonds) angehörten, in einer gemäß S 11 
betrauten Abwicklungsstelle tätig werden sollen, kann der 
Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie auf Wunsch der 
betroffenen Personen diese für die Dauer von maximal drei 
Jahren karenzieren. 

VI. Abschnitt 
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Übergangsbestimmungen --
S 37. (1) Der Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds (Fonds) 

wird mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nur mehr als 
Träger der Rechte und Pflichten tätig, die aufgrund von 
Förderungen nach den §§ 12, 13 und 14 des 

Wasserbautenförderungsgesetzes, BGBl.Nr. 148/1984 in der 
Fassung BGBl.Nr. 299/1989 (WBFG), rechtsverbindlich 
entstanden oder zugesichert worden sind. weiterhin bleibt er 
als Träger von Rechten und Pflichten nach § 3 Abs. 1 Z 2 des 
Marchfeldkanal-Gesetzes, BGBl. Nr. 507/1985 in der Fassung 
BGBl. Nr. 494/1990, bestehen. 

(2) Der Fonds wird mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
vom Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie vertreten. 
Dabei kann sich der Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie zur Abwicklung der Geschäfte einer Geschäftsführung 
bedienen. Mit der Geschäftsführung kann die gemäß § 11 
betraute Abwicklungsstelle bestellt werden. 

(3) Die Aufgaben der Wasserwirtschaftsfondskommission (§ 21 
WBFG) werden von der Kommission in Angelegenheiten der 

Siedlungswasserwirtschaft (§ 7 Z 1) wahrgenommen. 

(4) Der Fonds kann 

a) Nachförderungen aufgrund bestehender Zusagen wegen 
Kostenerhöhungen oder bei Kläranlagen auch wegen 
Katalogsänderungen durchführen; 

b) Ansuchen nach § 18 Abs. 1 bis 4 und Art. 11 WBFG 
erledigen, soferne sie bis 31. Dezember 1992 eingebracht 
wurden. In diesen Fällen dürfen die Förderungswerber bei 
wirtschaftlicher Betrachtungsweise nicht besser gestellt 
werden, als bei einer NeuantragsteIlung nach § 19 dieses 
Bundesgesetzes und 

c} Stundungen gewähren, La~fzeiten verlängern, Sicherheiten 

freigeben und Verzugszinsen nachlassen. 

(5) Die nach § 6 Abs. 1 Z 1 aufgebrachten Mittel sind dem 
Fonds zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Abs. 1 uns 4 
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insoweit zur Verfügung zu stellen, als seine eigenen Mittel 
nicht ausreichen. Soweit der Fonds seine Mittel nicht mehr --für die Aufgaben gemäß Abs. 1 und 4 benötigt, sind sie an den 
Bund zu überweisen und den Mitteln gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 
zuzuschlagen. 

(6) Der Personal- und Sachaufwand des Fonds im 
Abwicklungszeitraum ist, soferne seine Einnahmen nicht 
ausreichen, vom Bund zu ersetzen. Bezüglich dieser Mittel ist 
die Bestimmung gemäß § 3 Abs. 1 UWFG in bezug auf § 2 Abs. 1 
Ziff.6 und 7 UWFG nicht anzuwenden. 

(7) Alle Rechte und Pflichten des Fonds, die aufgrund des 
Umweltfondsgesetzes, BGBl.Nr. 567/1983 in der Fassung BGBl. 
Nr. 325 /1990, des § 12 a WBFG und der §§ 10 bis 12 des 
Umwelt- und Wasserwirtschaftsfondsgesetzes, BGBl. Nr. 79/1987 
in der Fassung BGBl. Nr. 237/1991 (UWFG), entstanden sind, 
gehen mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes auf den Bund 
über. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben ist in dem Vertrag 
gemäß § 11 entsprechend zu regeln. 

(8) Die Förderungsrichtlinien für die betrieblichen 
Abwassermaßnahmen (Teil C der 
Wasserwirtschaftsfonds-Förderungsrichtlinien 1986), die 
Förderungsrichtlinien 1989 (betriebliche 
Umweltschutzmaßnahmen), die Richtlinien für Förderungen von 
Umweltschutzmaßnahmen im Ausland 1991, die 
Förderungsrichtlinien für die Altlastensanierung und 
-sicherung 1991 sowie die technischen Richtlinien und die 
Vergaberichtlinien nach dem WBFG gelten bis zum Inkrafttreten 
neuer Richtlinien als Richtlinien nach § 13 für die 
entsprechenden Abschnitte dieses Bundesgesetzes. 

(9) § 18 Abs. 5 WBFG in der bisherigen Fassung ist nur mehr 

auf jene Fälle anzuwenden, in denen das Ansuchen auf 
Ermäßigung bis längstens 31. Dezember 1992 beim Umwelt- und 
Wasserwirtschaftsfonds eingelangt ist. 

(10) Bei der Zusicherung von Förderungen nach diesem 
Bundesgesetz sind die Bestimmungen des WBFG,des 
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Umweltfondgesetzes und des UWFG nicht mehr anzuwenden. § 2 
Abs. 1 Z 1 bis 5 und Z 10 bis 12 UWFG sind ab 1. Jänner 1993 
-~ 

nicht mehr anzuwenden. 

I nkrafttreten 

S 38. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. April 1993 in Kraft. 

Artikel 11 

Das Altlastensanierungsgesetz, BGBl. Nr. 299/1989, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz 8GBl. Nr. 760/1992, wird wie 
folgt geändert: 

1. S 12 Abs. 1 wird aufgehoben. 

2. § 12 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 
"Die zur Erfüllung dieser Aufgaben nicht eingesetzten 
Mittel sind für die Förderung nach § 30 ff des 
umweltförderungsgesetzes, BGBl. Nr •••• /1993, zu 
verwenden. 11 

3. § 15 wird aufgehoben. 

4. § 18 Abs. 1 2. Satz wird aufgehoben. 

5. § 22 Abs. 2 wird aufgehoben. 

6. Artikel VII wird folgender Abs. 3 angef~gt: 
"(3) § 12 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr • 
•• /1993 tritt mit 1. April 1993 in Kraft." 

Artikel 111 

Das Abfallwirtschaftsgesetz,BGBl. Br. 325/1990, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr.715/1992, wird wie 

folgt geändert: 

1. In § 7 Abs. 2 Z 5 sind die Worte lIan den Umwelt- und 
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Wasserwirtschaftsfonds" zu streichen. 

--2. In § 7 Abs. 6 sind die Worte "Umwelt - und 

Wasserwirtschaftsfonds ll durch die Worte "Bundesminister 
für Umwelt, Jugend und Familie" zu·ersetzen. 

3. § 7 Abs. 10 lautet: 
"(10) Die Erhebung des Verwertungs- und 
Entsorgungsbeitrages bleibt einer gesonderten 
bundesgesetzlichen Regelung vorbehalten." 

4. § 7 Abs. 11 wird aufgehoben. 

5. Artikel VIII wird folgender Abs. 6 angefügt: 
11(6) § 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr • 
•• /1993 tritt mit 1. April 1993 in Kraft." 

Artikel IV 

Das Bundesgesetz zur Begrenzung der von Dampfkesseln 
ausgehenden Luftverunreinigungen (Luftreinhaltegesetz für 
Kesselanlagen), BGBl. Nr. 380/1988, wird wie folgt geändert: 

1. § 15 Abs. 3 wird aufgehoben. 

2. § 16 Abs. 1 wird folgender Abs. 2 angefügt: 
"(2) § 15 Abs. 3 tritt mit 1. April 1993 außer Kraft. 

Artikel V .. 

Das Bundesfinanzgesetz 1993, BGBl. Nr. 1/1993, wird wie 
folgt geändert: 

1. Artikel V Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
Nach der Z 29 wird der Punkt durch einen Beistrich ersetzt 
und folgende Z 30 eingefügt: 
"30. bei den Voranschlagsansätzen 1/18646 und 1/18648 bis 

zu einem Betrag von insgesamt 650 Millionen 
Schilling, wenn die Bedeckung durch 
Ausgabeneinsparungen beim Voranschlagsansatz 1/18616 
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sichergestellt werden kann." 

--2. Im Artikel VII Z 4 wird der Voranschlagsansatz 1/18616 

durch den Voranschlagsansatz "1/18646" ersetzt. 

3. Im Artikel IX Abs. 1 Z 1 tritt an Stelle der Beträge 4 500 
Millionen Schilling jeweils der Betrag 116 000 Millionen 
Schilling". 

4. Im Artikel X Abs. 1 Z 2 ist nach Voranschlagsansatz 
1/18616 der Voranschlagsansatz 111/18646" einzufügen. 

5. Artikel XVII erhält die Bezeichnung 11(1)11; folgender Abs. 

2 wird angefügt: 

11(2) die Änderungen dieses Bundesgesetzes gemäß 
Bundesgesetz BGBI Nr ••• /1993 treten mit 1. April 1993 in 

Kraft. 1t 

6. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) werden eingefügt: 
Nach dem Voranschlagsansatz 1/18636 der Paragraph "1/1864 

Sonstige Umweltmaßnahmen" sowie die Voranschlagsansätze 

"1/18646/37 Förderungen" und "1/18648/37 Aufwendungen". 

Artikel VI 

Das Bundesfinanzierungsgesetz, BGBI. Rr. 763/1992, wird wie 

folgt geändert: 

1. (Verfassungsbestimmung) Am Ende des § 2 Abs. 1 Z 8 wird 

der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgende Z 9 

angefügt: 

"9. die Veranlagung der Mittel für die 
Siedlungswasserwirtschaft gemäß § 7 Abs. 4 FAG 1993." 

2. § 11 Abs 3 wird in Abs. "(3)" geändert und § 11 Abs. 1 

wird folgender Abs. 2 angefügt: 
"(2) § 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr • 

•• /1993 tritt mit 1. Jänner 1993 in Kraft." 

Artikel VII 
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Das Wasserrechtsgesetz 1959, BGBI.Nr. 215, zuletzt geändert 
-~ 

durch die Altlastensanierungsgesetz-Novelle 1992, BGBI.Nr. 
760, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 33 f wird folgender § 33 g eingefügt: 
"S 33 g. Bestehende Kleinanlagen und Indirekteinleiter: 

(1) Anlagen zur Ableitung oder Versickerung kommunaler 
Abwässer mit einem maximalen täglichen Schmutzwasseranfall 
von kleiner oder gleich 10 EGW6o , die am 1.7.1990 bestanden 
haben, gelten als bewilligt (§ 32), wenn sie baubehördlich 
bewilligt wurden und bewilligungsgemäß betrieben und 
instandgehalten werden. Diese Bewilligung endet bei Anlagen 
mit zumindest teilbiologischer Abwasserbehandlung am 31. 
Dezember 1998, bei anderen Anlagen am 31. Dezember 1996, 
längstens aber mit Inkrafttreten einer Verordnung gemäß 
§ 33 f Abs. 2 für die im Grundwassersanierungsgebiet 
liegenden Anlagen. Auf solche Anlagen findet § 33 c keine 
Anwendung. Vorschreibungen nach § 21 a können auch auf Antrag 
eines Betroffenen (§ 138 Abs. 6) getroffen werden. 

(2) Ist der Anschluß an eine in erster Instanz bewilligte 
öffentliche Kanalisation vorgesehen, kann durch Verordnung 

des Landeshauptmannes die in Abs. 1 bestimmte 
Bewilligungsdauer für Anlagen im Einzugsgebiet der geplanten 
öffentlichen Kanalisation unter Bedachtnahme auf die 
wasserwirtschaftlichen Erfordernisse um höchstens 5 Jahre 
verlängert werden. Dies gilt nicht für Anlagen in 
wasserrechtlich besonders geschützten Gebieten (§§ 34, 35, 
37, 48 Abs. 2 und 54) sowie in Grundwassersanierungsgebieten 
(§ 33 f). 

(3) Indirekteinleiter (§ 32 Abs. 4), für die mit 1. Juli 
1990 eine Bewilligungspflicht neu eingeführt wurde, gelten 
als bewilligt, wenn sie den für sie sonst geltenden 
Vorschriften gemäß betrieben werden. § 33 c findet mit der 
Maßgabe Anwendung, daß die inS 33c Abs. 2 sowie die nach § 

33 c Abs. 1 bestimmten Fristen nicht vor dem 1. Juli 1993 zu 
laufen beginnen. § 21 a findet mit der Maßgabe Anwendung, daß 

478/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)28 von 53

www.parlament.gv.at



- 29 -

Auflagen zum Schutz der in § 32 Abs. 4 genannten Interessen 
auch auf Antrag des Kanalisationsunternehmens vorzuschreiben --sind. Die Bewilligung· endet am 31. Dezember 2002." 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 
Verzicht auf die erste Lesung dem Umweltausschuß zuzuweisen. 
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BBGRÜNDUNG ZUM UMWBLTFÖRDBRUNGSGBSBTZ 

I. Allgemeiner Teil 

1. Probleme in der bisherigen Konstruktion: 

Eine Neuregelung des Bereichs der Umweltförderung ist bereits 
im Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung für die laufende 
Legislaturperiode vorgesehen. Es heißt dort: "Reform des 
Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds und anderer Förderungs~ 
instrumente im Umweltbereich". 

Der Hintergrund dieser Zielsetzung hat sich in den vergange
nen beiden Jahren noch wesentlich deutlicher herauskristall
isiert. Folgende Problemfelder, teils in der bisherigen ge
setzlichen Konstruktion, teils in den Strukturen und Abläufen 
des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds, teils in Mängeln der 
Geschäftsführung liegend, wurden und werden immer wieder 
genannt: 

o lange Bearbeitungsdauer von Förderungsanträgen, insbesondere 
im Bereich der betrieblichen Umweltförderung 

o mangelnde Abstimmung zwischen Fonds und Landesstellen 
(Wasserrechtsbehörden, Wasserbaubehörden) und daher immer 
wieder Entscheidungsunsicherheit 

o keine klare Verantwortungsteilung zwischen Ministerium und 
Fonds, insbesondere was die Erstellung von Richtlinien und 
Förderungsstrategien betrifft, aber auch in Fragen der 
Finanzplanung, des Budgets, etc. 

o keine Evaluation der Förderungswirksamkeit 

o Grundsatzentscheidungen wurden immer wieder mit Einzel-
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fällen vermischt, es kam zu nachträglichen "Interpreta
tionen" von Förderungsvoraussetzungen --

o eine hohe Personal fluktuation 

o Managementprobleme in Zusammenhang mit der EDV und Buch
haltung (Kommunikationsprobleme, Entscheidungsabläufe 
etc.), die in den bekannten Beobachtungen im Bericht der 
Süd-Ost-Treuhand gipfelten 

o dienst- und besoldungsrechtliche Schranken für eine quali
fizierte Personalrekrutierung (Nichtbesetzbarkeit des 
Postens des techno Direktors, Probleme im EDV-Bereich, 
mangelnde Praxis von Angestellten) 

o Schwierigkeiten in der Zusammenführung der unterschied
lichen Unternehmens kulturen des ursprünglichen Wasserwirt
schafts-Fonds und des früheren ÖKO-Fonds 

o unklare oder schlecht vollziehbare gesetzliche Bestimmungen 
(z.B. § 18 WBFG) oder aber Überregulierung im Gesetz (z.B. 
§ 17 WBFG) 

o Einvernehmensregelungen, die ohne einen Gewinn an Förder
ungsqualität wesentliche Verzögerungen bedeuten. 

Durch diese beobachtbaren Probleme litt nicht nur die wün
schenswerte Sparsamkeit und wirtschaftlichkeit der Gestionier
ung der Umweltförderung, sondern leidet - insbesondere durch 
die vielen Verzögerungseffekte - immer wieder auch die ökolo
gische Effizienz der Förderungsmaßnahmen, ganz abgesehen 
davon, daß sie nur unzulänglich in die Gesamtauslegung der 
Ressortpolitik integriert werden konnten. 

2. Allgemeine Gründe für eine Förderungsprivatisierung 

Im engeren Bereich der bankwirtschaftlichenAgenden 
(Darlehens- oder Annuitätenzuschußverwaltung) wurde nur sel
ten bestritten, daß damit von ihrem Unternehmens zweck her 
befaßte Einrichtungen diese Abwicklung wesentlich professio-
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neller als andere erledigen können. Auch die bisherigen Er
fahrungen positiver Art, wie z.B. die Bürges, die Top-Aktion --oder die Hoteltreuhand oder negativer Art wie eben die Beob-
achtungen zur Debitorenbuchhaltung im Umwelt- und Wasserwirt
schafts-Fonds, bestätigen diese Einschätzung. 

Darüber hinaus ist aber aus ordnungspolitischen Gründen eine 
Trennung zwischen der Aufsichts- und Richtlinienverantwortung 
einerseits, und der Abwicklung des Tagesgeschäftes anderer
seits wünschenswert. Eine derartige Trennung führt zur Objekt
ierung von Einzelentscheidungen und zur engeren Verzahnung von 
ordnungspolitschen und förderungspolitischen Maßnahmen eines 
Ressorts. Auch diese Überlegung läßt sich durch empirische 
Beobachtung verschiedener Förderungsinstrumentarien (FGG, 
Forschungsförderungs-Fonds, ERP, Landesaktionen der Komunal
kredit, Top-Aktion, Bürges) bestätigen. 

Eine allgemeine Effizienzvermutung bezüglich klassischer 
Ministerialverwaltungen bestätigt diesen Reformansatz. Es 
spricht das Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung daher 
auch folgerichtig von der Notwendigkeit einer Reform der 
Förderungspolitik in Zusammenhang mit Strukturreformen der 
öffentlichen Verwaltung und Deregulierungsmaßnahmen, und 
schlägt daher ausdrücklich die Ausgliederung der Abwicklung 
von Förderungen aus den Ressorts vor. 

In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, daß es sinn

voll sein wird, Institutionen einzubeziehen, die bereits auf 
Grund ihrer Vorerfahrung über die notwendige Spezialisierung 
und daher Kundennähe zum Förderungsnehmer verfügen. 

Im übrigen bestätigt auch der internationale Vergleich, daß 
die Förderungsabwicklung durchSpezialbanken eine hohe ziel
genauigkeit der Förderung mit einer guten Effizienz bei der 
Abwicklung verbindet (z.B. Kreditanstalt für Wiederaufbau in 
der Bundesrepublik Deutschland oder die Europäische Investi
tions Bank) 

3. Erläuterungen zur Konstruktion des vorliegenden Gesetzes
entwufes: 
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3.1. Mögliche Alternativen --
3.1.1. Verländerung 

Die Möglichkeit der Verländerung der Förderung der Siedlungs
wasserwirtschaft wurde intensiv geprüft. Dafür spricht näm
lich insbesondere der wünschenswerte Zusammenhang von 
ordnungspolitischer und förderungspolitischer Verantwortung 
in der Hand der in weiten Bereichen (Raumordnung, Vollzug des 
Wasserrechtsgesetzes, etc.) zuständigen Landesregierungen. Es 
ist allerdings nüchtern festzustellen, daß diese Variante von 
den betroffenen Ländern ebenso abgelehnt wurde, wie auf Grund 
der Erfahrungen mit der Verländerung der Wohnbauförderung vom 
Finanzministerium. 

3.1.2. Stärker verselbstständigter Fonds / gesellschafts
rechtliche Lösung 

Auch eine derartige Lösung wurde ursprünglich erwogen. Da 
aber die vorhandenen personellen und sachlichen Ressourcen im 
Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds den notwendigen tiefgrei
fenden Umbau in der erforderlichen kurzen Zeit nicht reali
stisch erscheinen haben lassen und andererseits eine völlige 
Neugründung an den fehlenden Ressourcen (auch den Organisa
tionsressourcen im BMUJF) bzw. den relativ hohen Anlaufkosten 
gescheitert wäre, konnte dieser Weg bei Aufrechterhaltung 
einer möglichst hohen Förderungskontinuität nicht begangen 
werden. 

3.1.3. Förderungsabwicklung durch das Umweltministerium 

Dies würde nicht nur im Gegensatz zum Arbeitsübereinkommen 
der Bundesregierung stehen, sondern auch im Widerspruch zu 
den im Vorabschnitt dargelegten überlegungen und Beobach
tungen. 

3.2. Das Modell des Gesetzesentwurfes 

Deshalb wurde das vorliegende Kooperationsmodell entwickelt, . 
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das eine klare Aufgabenteilung und Festlegung der 
Verantwortlichkeiten zwischen öffentlicher Verwaltung und --privatwirtschaftlicher Förderungsabwicklung gewährleistet: 

o Die Verantwortung für die den Zielsetzungen des Gesetzes 
entsprechenden Förderungsrichtlinien sowie die Schwerpunkt
setzungen der Förderung im Sinne von strategischen Pro
grammentwicklungen liegt beim Umweltministerium. 

o Die Abwicklung der einzelnen Förderungsfälle von der An
tragstellung über die umwelttechnische Prüfung bis zur 
Vertragserrichtung nach getroffener Förderungsentscheidung, 
Zuzählung der Annuitäten- und Zinsenzuschüsse oder 
Investitionszuschüsse sowie die Kontrolle der 
Mittelverwendung erfolgt durch eine im Namen und auf 
Rechnung des Umweltministeriums tätig werdende, mit Vertrag 
verpflichtete Abwicklungsstelle. 

o Die einzelnen Förderungsentscheidungen selbst werden 
weiterhin durch den Bundesminister getroffen, wobei eine 
vorherige Befassung der jeweils zuständigen Kommission 
erforderlich ist. Die Zusammensetzung der Kommissionen soll 
sich an den bisherigen Formen orientieren. 

o Deutlich erweiterte Kontrollmechanismen - Einschaurechte 
des Ministeriums, spezifische jährliche Wirtschaftsprüfung 
dieses Bereiches innerhalb der Förderbank, einschließlich 
einer Angemessenheitsprüfung der Kostenbasis für das 
Dienstleistungsentgelt, Rechnungshofprüfung - sichern eine 
korrekte Abwicklung. 

o Die Wirksamkeit der Förderung in ökologischer Hinsicht wird 
durch Förderungsprogramme und durch eine regelmäßige 
Evaluation der tatsächlich erreichten Effekte erhöht. 

Die Zielsetzungen der Förderung werden gegenüber den derzei
tigen Regelungen nur in einzelnen Bereichen modifiziert. Es 
sollen dadurch die gesetzlichen Grundlagen für die nach lan
gen Diskussionen als erforderlich erkannten Richtlinienänder
ungen gelegt werden. 
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3.3. In Zusammenhang mit der Betrauung einer Förderbank ist --auf den weitgehend ausverhandelten Vertragsentwurf zu ver-
weisen. Die Entgeltregelung sieht eine Höchstsumme im Ausmaß 
der bisherigen Administrationskosten (zuzügl. MWSt) des Um
welt- und Wasse~irtschaftsfonds vor. Die Kostengerechtigkeit 
wird durch einen vom BMUJF bestimmten Wirtschaftsprüfer re
gelmäßig überprüft. 

Der Vertrag soll auch eine KlarsteIlung enthalten, daß aus 
der Tätigkeit als Förderbank kein Wettbewerbsvorteil im Be
reich der Finanzierung der geförderten Maßnahmen entstehen 
soll. Deshalb werden Einschränkungen der Finanzierungsaktivi
täten der Förderbank zu vereinbaren sein, die das Hausbanken
prinzip sichern. 

3.4. Eine vertragliche Beauftragung der Österreichischen 
Kommunalkredit AG erscheint aus mehreren Gründen sinnvoll: 

o die Bank kann auf eine langjährige Spezialisierung auf die 
Förderungsgestionierung für Gebietskörperschaften und eine 
ebenso langjährige Kooperation mit dem Städte- und Gemein
debund (als Vorsitzende des Beirates der Kommunalkredit AG) 
verweisen. 

o Die Kommunalkredit AG nimmt eine sektorneutrale Stellung im 
Bankenbereich ein, da ihre Eigentümer alle österreichischen 
Bankensektoren entweder direkt (HYPOS) oder indirekt (über 
die den MehrheitseigentümerInvestkredit AG) sind. 

Der Minderheitseigentümer (Credit Local de France) bringt 
zusätzliches know how aus dem komunalen Förderungsbereich 
ein. 

o Die Kommunalkredit AG verfügt über die nachgewiesene Fähig
keit zur Zusammenarbeit mit dem BMUJF, mit den Ländern,den 
Gemeinden und Betrieben, die sie während der interimisti
schen Geschäftsführung des Umwelt- und Wasserwirtschafts
fonds durch ein Vorstandsmitglied bewiesen hat. 
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o Die Kommunalkredit AG verpflichtet sich, ihre Finanzie
rungsaktivität in Zusammenhang mit den geförderten Maß----nahmen so zu limitieren, daß keine Wettbewerbsverzerrung 
eintritt und das Hausbankenprinzip nicht gefährdet wird. 

4. Die bisherigen Förderungsrichtlinien bleiben auch nach 
diesem Gesetz mit Ausnahme der für die. Siedlungswasserwirt
schaft zunächst unverändert. 

4.1. Wasserwirtschaft 

Die neuen Förderungsrichtlinien sollen eine v~rstärkte 
Ökologisierung im Falle knapper Mittel durch eine Ab
stimmung mit der Prioritätensetzung, die vom BMLF koor
diniert wird, erreichen. 

Durch die verpflichtende Vorschreibung von Varianten
untersuchungen soll die ökologisch und ökonomisch 
günstigste Lösung gefunden werden und nur diese einer 
Förderung zugänglich gemacht werden. 

Durch die Bestimmung der Berechnungsanteile und deren 
Berücksichtigung beim Förderungsausmaß soll eine Re
striktion bei der geförderten Entsorgung von allzu 
großzügig gewidmetem Bauland erreicht werden. 

Kernpunkt einer gerechteren Förderung als bisher im 
Bereich der Abwasserentsorung soll eine Trennung in 
Basisförderung und darüber hinausgehende Förderung je 
nach den spezifischen Investitionskosten sein. 

Diese Förderung erfolgt im Unterschied zur bisherigen 
direkten Darlehensgewährung durch den Fonds nunmehr in 
Form von Annuitätenzuschüssen, deren Höhe dem Förderbar

wert und damit der Förderwürdigkeit des Projektes 
entspricht. Die Darlehensgewährung selbst erfolgt über 
Kreditinstitute. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes sowie des Vertrages 
zwischen Bundesministerium und Förderbank erfolgt die 
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Bearbeitung aller zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit 
Zusicherung erledigten Förderanträge in der neuen 
Organisations form und nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes. Der Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds nimmt 
sodann keine Förderbearbeitungen mehr vor. 
Forderungsbestände des Fonds aus Wasserwirtschaftsdar
lehen sowie Verpflichtungen aus aufrechten Förderzusagen 
und Refinanzierungen werden von der Geschäftsführung des 
Fonds nach bankwirtschaftlichen Gesichtspunkten verwal
tet. 

Eine Verzögerung bei der Schaffung dieser gesetzlichen Grund
lage für neue Richtlinien würde eine Blockade der Förderung 
im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft - mit 13,5 Milliar
den Investitionsvolumen der größte Förderungsbereich - be
deuten. Dies wäre auch angesichts der Konjunkturentwicklung 
nur schwer vertretbar. 

5. Bundesfinanzierungsgesetz - Artikel V 

Hinsichtlich der Bestimmungen des Artikel V steht dem 
Bundesrat gemäß Art. 42 Abs. 5 B-VG kein Mitwirkungsrecht zu. 

478/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 37 von 53

www.parlament.gv.at



--
Allqemeiner Teil 
(55 1 bis 15) 

Zu 5 1: 

- 38 -

II. Besonderer Teil 

Die vier Förderungsbereiche sind wie bisher 
o die Förderung der Siedlungswasserwirtschaft, 
o die betriebliche Umweltförderung, 
o die Umweltförderung im Ausland und 
o die Förderung der Altlastensanierung. 

Dabei wird die Formulierung der Umweltförderung im Ausland 
gegenüber dem derzeitigen Rechtsbestand flexibler gefaßt, um den 
Veränderungen der politischen Landschaft sowie allfälliger 
umweltpolitischer Notwendigkeiten besser Rechnung tragen zu 
können. 

Dabei wird die Umweltförderung im Ausland auf die Förderung von 
Maßnahmen in den Österreich benachbarten Reformstaaten 
eingeschränkt. 

Zu 5 2: 

Ziel der Förderung ist ein maximaler Umwelteffekt. 

Dies gilt einerseits für die Auswahl der zu fördernden Projekte, 
im Sinne einer Prioritätensetzung. Eine solche ist beispielsweise 
bereits jetzt im AlSAG (S 14) vorgesehen, das BMLF plant 
erlaßmäßig einheitliche Vorgaben für eine Prioritätensetzung der 
Länder im Bereich der Wasserwirtschaft. 

Ebenso ist aber bei den Bestimmungen der Richtlinien bzw. den 
konkreten Einzelentscheidungen über die Bemessung der Förderhöhe 
von eingereichten Projekten einschließlich der Setzung von 
Auflagen auf die in S 2 Abs. 2 dargestellten Ziele zu achten. 
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Zu S 3: 

Voraussetzung für jede Förderung ist die Richtlinienkonformität 
und der Nachweis der Finanzierbarkeit der zu fördernden Maßnahme. 

Zu S 4: 

Die gesetzlichen Regelungen des UFG stellen eine gesetzliche 
Selbstbindung des Förderungsgebers dar, bedeuten aber keinen 
Rechtsanspruches eines Förderungswerbers auf die entsprechende 
Förderung. 

Zu S 5: 

Förderungsformen sind entweder Annuitäten- und Zinsenzuschüsse 
oder Investitionszuschüsse. Die jeweils spezifische 
Förderungsform wird in den Richtlinien zu regeln sein. Die 
Förderungsform der Darlehen ist nicht mehr vorgesehen. 

Zu S 6: 

Die Mittel für die verschiedenen Förderungsbereiche werden 
unterschiedlich aufgebracht: 

- Siedlungswasserwirtschaft: Aufgrund der Verhandlungsergebnisse 
über den Finanzausgleich 1993 wird die Förderung ab 1993 
ausgehend von einem Barwert von 3,9 Mrd.S, der für die Jahre 
1993 bis 1995 unverändert bleibt, auf Annuitätenzuschüsse 
umgestellt. Die Vorgabe des Barwertes steckt den finanziellen 
Rahmen ab, bis zu dem der Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie unter Bedachtnahme auf die einschlägigen 
Haushaltsvorschriften (§ 45 BHG, Vorbelastungen) 
Förderungszusagen abgeben kann. 

- betriebliche Umweltförderung und Umweltförderung im Ausland: 
Die Mittel werden durch das Bundesfinanzgesetz 
(neuzuschaffender Paragraph 1/1864) bereitgestellt. Da auch 
hier nicht alle Mittel im jeweiligen Jahr der Zusicherung 
verausgabt werden können, sind die ggstdl. Beträge 
rücklagefähig. Bei Notwendigkeit wird der Bundesminister für 
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Finanzen einen entsprechenden Vorbelastungsrahmen einzäumen. 

--- Altlastensanierung: Die Mittel werden durch die zweckgebundenen 
Altlastenbeiträge (§ 3 ff AISAG) abzüglich der Anteile für die 
Erfassungstätigkeiten des BMUJF (§ 12 Abs. 2 AISAG) 
bereitgestellt. 

Zu S 7: 

Für die einzelnen Förderungsbereiche werden Kommissionen 
eingerichtet, wobei für die betriebliche und die Umweltförderung 
im Ausland nur eine Kommission vorgesehen ist. Die 
Zusammensetzung der einzelnen Kommissionen ist in den § 22, 28 

und 34 geregelt. 

Zu S 8: 

Die prozeduralenVorschriften für die Bestellung von 
Kommissionsmitgliedern entsprechen weitgehend der derzeitigen 
Rechtslage. 

Zu S 9: 

Die prozeduralen Vorschriften für die Tätigkeit der Kommissionen 
entsprechen weitgehend der derzeitigen Rechtslage. 

Zu S 10: 

Es erscheint sinnvoll, wenn die Kommission bei der Erstattung 
ihrer Empfehlungen auf das Vorhandensein einer entsprechenden 
Bedeckung Bedacht zunehmen hat. Ansonsten wäre der Wert der 
Empfehlung der Kommission stark gemindert. Im übrigen haben sich 
die Empfehlungen der Kommission an den gesetzlichen Bestimmungen, 
den Richtlinien, sowie allfälligen Förderungsprogrammen zu 
orientieren. 

Die Kommissionsmitglieder sind bei ihrer Tätigkeit zu einer 
unparteiischen Ausübung ihrer Funktion verpflichtet. Obwohl von 
bestimmten Institutionen entsandt, sollen sie nicht als 
Interessensvertreter im engeren Sinn tätig werden. 
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Zu S 11: 

--Ein wesentlicher Punkt der Neuregelung der Umweltförderung ist 
die Möglichkeit der Abwicklung durch eine spezialisierte 
Förderbank (siehe Allgemeiner Teil der Erläuterungen). Das Gesetz 
sieht vor, daß der Umweltminister die Österreichische 
Kommunalkredit AG befristet mit dieser Aufgabe vertraglich 
betrauen kann. 

§ 11 Abs. 3 bestimmt den Minimalinhalt für den Vertrag zwischen 
dem BMUJF und der Förderbank. Dabei ist das Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen herzustellen. 

§ 11 Abs. 4 sieht ein angemessenes Entgelt vor, wobei der Vertrag 
eine Beschränkung der Entgeltleistung jedenfalls nur bis zur Höhe 
der derzeitigen Kosten (zuzügl. MWSt) des Umwelt- und 
Wasserwirtschafts fonds vorzusehen haben wird. 

§ 11 Abs. 7 bis 10 statuieren die wesentlichen 
Kontrollmöglichkeiten des Umweltministers einerseits, des 
externen Wirtschaftsprüfers bzw. des. Rechnungshofes andererseits. 

Zu S 12: 

Die Festlegung des Förderungsverfahren soll einen klaren Ablauf 
sichern und gleichzeitig den Förderungswerbern Klarheit über die 
vorgesehenen Schritte verschaffen. 

Zu S 13: 

Der Umweltminister hat verschiedene Arten von Richtlinien zu 
erlassen: Einerseits unterschieden nach den verschiedenen 
Förderungsbereichen, andererseits unterschieden nach den Zwecken 
der verschiedenen Richtlinientypen. 

Die wichtigsten Richtlinien sind die Förderungsrichtlinien. Für 
den Bereich der Siedlungswasserwirtschaft wurden in umfangreichen 

Diskussionen grundsätzlich neustrukturierte Richtlinien 
erarbeitet. Der dabei entstandene Richtlinienentwurf entspricht 
den detaillierten Bestimmungen der § 16ff dieses Gesetzes. 
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Für die Bereiche der betrieblichen Umweltförderung, der --Umweltförderung im Ausland und der Altlastensanierung gelten bis 
zum Inkrafttreten neuer Richtlinien die vorhandenen nach diesem 
Gesetz weiter (S 37 Abs. 9). 

Im Bereich der betrieblichen Umweltförderung ist eine bereits 
verhältnismäßig weit gediehene Diskussion um eine Erneuerung der 
Förderungrichtlinien im Gange. Diese sollten noch 1993 erlassen 
werden. 

Die Vergaberichtlinien sollen für den verhältnismäßig großen 
Aufgabenbereich der Siedlungswasserwirtschaft die grundsätzlichen 
Normen des Vergabewesens verbindlich machen. Nach Inkrafttreten 
des Bundsvergabegesetzes wird die Richtlinie unter Beachtung der 
neuen Ö-Norm 2050 neu zu erlassen sein. 

Zu S 14: 

Eine völlig neue Bestimmung stellt die Verpflichtung des 
Umweltministers zur Evaluierung der Förderungen in den einzelnen 
Bereichen dar. Diese Evaluierung soll von externen Fachleuten 
mindestens alle 3 Jahre erfolgen und sowohl zur 
Richtliniengestaltung wie zur Entscheidungen in Einzelfällen 
wichtige Hinweise liefern. 

Zu S 15: 

Um den Förderungsertrag nicht durch Gebühren zu schmälern, wird 
ebenso wie im geltenden Recht eine Befreiung von den 
einschlägigen Gebühren festgelegt. 

Förderung der Siedlungswasserwirtschaft 
(SS 16 bis 22) 

Zu S 16: 

Die verschiedenen Aspekte der Förderung der Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung sind insbesondere in ihrer Verbindung mit 
umweltpolitischen Fragestellungen (sparsamer Wasserverbrauch, 
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Verminderung der Umweltbelastung für Gewässer und Böden etc.) zu 
sehen, wobei der Sicherung qualitativ hochwertiger --Wassservorkommen für die Zukunft ein entsprechender Stellenwert 
zukommt. 

Zu S 17: 

Eine möglichst präzise Darstellung der förderungswürdigen 
Maßnahmen soll Auslegungsschwierigkeiten bei einzelnen projekten 
in Hinkunft vermeiden helfen. 

Zu S 18: 

Einen wesentlichen Aspekt der Abwicklung der Förderung der 
Siedlungswasserwirtschaft stellt die enge Kooperation mit den 
wassertechnischen Abteilungen der einzelnen Ämter der 
Landesregierungen dar. 
Deshalb sind die Anträge im Wege des Amtes der Landesregierung 
einzubringen und erfolgt dabei eine Beurteilung durch das Land. 
Darüber hinaus soll sichergestellt werden, daß auch weiterhin, so 
wie bisher in einem Verwaltungsübereinkommen vereinbart, der 
Großteil der technischen Einzelbeurteilungen durch das jeweilige 
Amt der Landesregierung erfolgt. Die ökologisch/technische 
Bewertung der Förderbank soll sich vor allem auf die 
Variantenuntersuchungen beziehen, die in den neuen 
Förderungsrichtlinien verlangt werden. 

Zu S 19: 

Die systematische Auflistung der möglichen Förderungsnehmer im 
Bereich der Siedlungswasserwirtschaft entspricht den in der 
Praxis bisher aufgetretenen Notwendigkeiten. 

Zu S 20: 

Die künftigen Richtlinien für die Förderung der 
Siedlungswasserwirtschaft werden insbesondere in einem Punkt eine 
gänzliche Neuorientierung bringen: Bei der Bemessung der 
Förderungshöhe für die kommunalen Abwasserentsorgungsanlagen wird 
es bei der im Finanzausgleich paktierten sogenannten 
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"Spitzenförderung" davon abhängen, welche spezifischen 
Investitionskosten gegeben sind, das heißt welche 

-~-Invstitionskosten in einem 25-jährigen Zeitraum auf die einzelnen 
Berechnungsanteile (Haushalte, Betriebe, sowie gewidmete 
Parzellen) entfallen. Dadurch soll sich der Förderungsbarwert 
zwischen einer Basisförderung von 20 % und einer Maximalförderung 
von 60 % bewegen. 

Einzelanlagen sollen wie bisher dann gefördert werden, wenn das 
Land eine mindestens gleich hohe Förderung gewährt. 

Zu S 21: 

wie bisher sollen auch künftig bestimmte Angelegenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung für die gesamte Wasserwirtschaft, deren 
Klärung für eine rationale Förderungsentscheidung sinnvoll 
erscheint, auch in Form von Forschungsvorhaben geklärt werden 
können und dafür eine Fianzierung nach diesem Gesetz erfolgen 
können. 

Zu S 22: 

Die Zusammensetzung der Kommission für den Bereich der 
Wasserwirtschaft ändert sich nur insofern, als zusätzlich zu den 
Vertretern der im Nationalrat vertretenen Parteien auch Vertreter 
des Städte- und Gemeindebundes treten. 

Betriebliche Umweltförderung und Umweltförderung im Ausland 
(SS 23 bis 29) 

Zu S 23: 

Betriebliche Maßnahmen für den Umweltschutz sollen dann gefördert 
werden, wenn sie ordnungsrechtlich vorgegebene Verpflichtungen 
(aus Gesetz, Vorordnung oder auch etwa Bescheid nach S 79 GewO) 
erheblich übersteigen. Dieses Übersteigen kann sowohl in 
zeitlicher Hinsicht (Vorzieheffekt) als auch in 
quantitativ/qualitativer Hinsicht (Einhaltung strengerer 
Emissionswerte als verlangt) gegeben sein. 
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Zu S 24: 

--Die Aufzählung förderbarer Maßnahmen entspricht dem derzeitigen 
Rechtsbestand. 

Bei einer künftigen Änderung der Richtlinien wird das 
Diskussionsergebnis in der bisherigen Umweltfondskommission zu 
berücksichtigen sein. 

Zu S 25: 

Die besonderen Förderungsvoraussetzungen entsprechen im 

Wesentlichen der derzeitigen Rechtslage. Ausdrücklich 
klargestellt soll jedoch werden, daß auch der Verlagerung von 
Umweltbelastungen erhöhtes Augenmerk zuzuwenden ist. 

Zu S 26: 

Gleichgültig nach welcher Rechtsgrundlage eine allfällige 
Bewilligung erfolgte, ist keine Förderung kommunaler 
Abfallbehandlungsanlagen vorgesehen. Weiters ist keine Förderung 
von EVUs vorgesehen. 

Zu S 27: 

Das Förderausmaß hat sich am Grad der technischen Wirksamkeit und 
Innovation zu orientieren. Dabei ist im Normalfall die Förderhöhe 
mit 50 % begrenzt; für Pilotanlagen höchsten Standards soll eine 
darüber hinausgehende Förderung möglich sein, um in besonderen 
Einzelfällen Referenzanlagen zu ermöglichen, die unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten angesichts eines zu hohen 
Risikos sonst nicht finanzierbar wären. 

Zu S 28: 

Die Zusammensetzung der Kommission entspricht mit Ausnahme des 
Wegfalls des Vertreters des BMF der derzeitigen Rechtslage. 

Altlastensanierung 
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(§§ 29 bis 34) 

--Zu 5 29: 

Die Förderungsziele entsprechen weitgehend der derzeitigen 
Rechtslage. 

Zu 5 30: 

Hier sind angesichts der Erfahrungen insbesondere im Zusammenhang 
mit den Sicherungsmaßnahmen für die "Fischer-Deponie" die 
Sofortmaßnahmen, die bisher nur bei der betrieblichen 
Umweltförderung vorgesehen waren, nun auch im - sachlich 
richtigen - Zusammenhang der Altlastensanierung finanzierbar. 

Zu 55 31 bis 34: 

Die Bestimmungen entsprechen der derzeitigen Rechtslage. 

Zu 5 36: 

Die zeit der Karenzierung wird im Einvernehmen mit dem BMF und 
dem BKA nach § 75 Abs. 3 BOG und § 29b VBG für Rechte, die von 
der Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, angerechnet werden. 

Zu den Übergangsbestimmungen 
(5 37): 

Die gesamte künftige Förderung wird in diesem Bundesgesetz 
geregelt, Verweise auf die bisherige, außerordentrlich 
zersplitterte Rechtlage erfolgen nicht. 

Allerdings ist es für die Abwicklung des Umwelt- und 
Wasserwirtschaftsfonds (Fonds) im Bereich der 
Siedlungswasserwirtschaft mit ihren langfristigen Darlehen 
erforderlich, daß die Rechtspersönlichkeit des Fonds in diesem 
Punkt erhalten bleibt. Dabei müssen auch die Bestimmungen des 
WBFG, des UWFG und des UFG, soweit sie sich darauf beziehen, 
anwendbar bleiben. 
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S 37 Abs. 2 sieht eine verwaltungsökonomisch zweckmäßige 
Betrauung der mit der künftigen Förderung betrauten Förderbank 

-.-
mit der Geschäftsführung des Fonds vor. Abs. 3 regelt die 
Zuständigkeit der nach diesem Gesetz eingerichteten Kommission in 
Angelegenheiten der Siedlungswasserwirtschaft auch für den Fonds. 

S 37 Abs. 4 ermöglicht bestimmte Nachförderungen bei bereits nach 
den derzeit geltenden Bestimmungen zugesicherten projekten nach 
den bisherigen Regelungen, da eine Neuantragstellung zu nicht 
vertretbarem Administrationsaufwand und unsachlicher 
Differenzierung innerhalb des bereits zugesicherten Projektes 
führen würde. Weiters soll durch die lit b) und c)die 
Aufarbeitung anhängiger, z.T. nur schwer erledigbarer Anträge von 
Förderungsnehmern durch Schaffung eines entsprechenden 
Spielraumes für die Fonds-Geschäftsführung erleichtert werden. 
S 37 Abs. 5 legt fest, daß einerseits die für die Zwecke der 
Siedlungswasserwirtschaft bestimmten,für die Leistung von 
Annuitäten- und Zinsenzuschüssen nach diesem Gesetz vorgesehenen 
Mittel und andererseits die vom Fonds weiterhin aufgrund des § 37 
Abs. 1 verwalteten Mittel, die insbesondere aus Rückflüssen aus 
Förderungsdarlehen stammen werden, auch für den jeweils anderen 
Zweck zu verwenden sind. Die vom Fonds für die ggstdl. Zwecke 
nicht mehr benötigten Mittel werden auf das im 
Finanzausgleichsgesetz 1993 vorgesehene Sonderkonto des Bundes 
mit der Bezeichnung "Siedlungswasserwirtschaft" zu überweisen 
sein. 

S 37 Abs. 6 sichert die Bedeckbarkeit des Personal- und 
Sachaufwand des Fonds. 

S 37 Abs. 7 stellt klar, daß die Rechte und Pflichten des 
bisherigen Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds, soweit sie nicht 
die Siedlungswasserwirtschaft betreffen, auf den Bund übergehen, 
da es sich dabei im wesentlichen um kürzerfristige 
Verbindlichkeiten aus Förderungszusagen handelt. Aus 
verwaltungsökonomischen Gründen ist die Übertragung in einem mit 
der parallel gelagerten künftigen Förderungstätigkeit in den 
9gstdl. Bereichen auf die Förderbank sinnvoll. 
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§ 37 Abs. 8 siehe Erl. zu § 13 

§ 37 Abs. 9 legt eine Auslaufregelung für die nicht als sinnvoll 
erscheinende Regelung des § 18 Abs. 5 WBFG fest. 

§ 37 Abs. 10 normiert ausdrücklich, daß das WBFG, das UFG und das 

UWFG auf Föderungen nach diesem Gesetz nicht anzuwenden sind. 

Zu Artikel 11: 

Die Verweise im AISAG auf den Umwelt- und Wasserwirtschafts fonds 
haben zu entfallen; die Förderung erfolgt direkt, sodaß der § 12 
AISAG entsprechend neu zu gestalten ist. 

Zu Artikel 111: 

Die Einhebung des Verwertungs- und Entsorgungsbeitrages durch den 
Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds im § 7 Abs. 2 Z. 5 entfällt 
und muß im § 7 Abs. 10 einer gesetzlichen Neuregelung vorbehalten 
bleiben. 

Zu Artikel IV: 

Die Verweise auf den Umwelt- und Wasserwirtschafts fonds im 
Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen können ersatzlos entfallen. 

Zu Artikel V: 

Durch die Änderungen im Bundesfinanzgesetz 1993 wird den 

Erfordernissen des Haushaltrechtes, die sich aus der 

Organisationsänderung ergeben, Rechnung getragen. 

Die Notwendigkeit der Erhöhung des Haftungsrahmens ergibt sich 
aus dem voraussichtlichen Liquiditätsbedarfdes Umwelt- und 
Wasserwirtschaftsfonds zur Erfüllung der rechtsverbindlichen 
Zusicherungen. 

Zu Artikel VI: 

Im Bundesfinanzierungsgesetzwerden die Aufgaben der 
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Österreichischen Bundesfinanzierungsa.gentur taxativ aufgezählt. 

---Da die Agentur auch die Veranlagung der Mittel für die 
Siedlungswasserwirtschaft als eine neue Aufgabe wahrnehmen soll, 
war die Aufnahme der Bestimmung erforderlich. 
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DARSTELLUNG 

DER FINANZIELLEN AUSWIRKUNGEN 

[UMSTELLUNG DER FÖRDERUNG DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT AUF 

ANNUITÄTENZUSCHÜSSE (AZ)] 

Die Umstellung der Förderung der Siedlungswasserwirtschaft war Gegenstand der 

Verhandlungen zum Finanzausgleich 1993-1995. Auf der Grundlage des 

Verhandlungsergebnisses sowie weiterer (Durchschnitts-)Annahmen wurden die 

finanziellen Auswirkungen berechnet: 

- Der Neuorientierung der Förderung liegt die Absicht zugrunde, die Durchführung von 

Investitionen in den nächsten 10-20 Jahren im Gesamtvolumen von rd. 150-250 Mrd. S 

in Gang zu setzen. Hiebei sollen Eckwerte und Grundannahmen für die Durchführung 

der Investitionsförderung in Verhandlungen zwischen den betroffenen 

Gebietskörperschaften, insb. den Verhandlungen zum Finanzausgleich, festgelegt 

werden. 

- Ein wesentlicher Grundsatz der Neuorientierung ist die Aufteilung der 

Finanzierungslasten für Neuinvestitionen auf Nutzer und öffentliche Haushalte sowie 

ein Wechsel in der Förderungsform (Übergang von Darlehen auf Annuitätenzuschüsse). 

Die Förderungsträgerschaft wird unmittelbar vom Bund wahrgenommen. Für die 

Festlegung der vom Nutzer aufzubringenden Mittel sind nach den geltenden 

finanzverfassungs- und ausgleichsrechtlichen Grundlagen die Länder und Gemeinden 

verantwortlich. 

- In den Jahren 1993 - 1995 sollen jährlich max. 3,9 Mrd. S (Barwert) an Förderungen 

zugesagt werden. Dieser Betrag umfaßt die Leistungen im jeweils laufenden Jahr sowie 

die für die Folgejahre zugesagten Beträge. 

- Die konkreten Förderungsmodalitäten sind jeweils auf Grund der zu erlassenden 

Richtlinien (§ 7 des Entwurfes) festzulegen. Für die vorliegende Kalkulation wurden 

folgende Durchschnitts-Annahmen getroffen: 80 % des förderbaren 

Investitionsvolumens werden durch ein vom Investitionsträger aufzunehmendes 

Darlehen finanziert. 

Die Abwasseranlagen werden im Wege einer Sockelförderung (für alle 

Investitionsvorhaben) und einer Spitzen förderung (nur für Anlagen mit einem höheren 

spezifischen Investitionsvolumen je EGW) gefördert. 
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In den ersten drei Jahren werden die anfallenden Bauzinsen (Annahme: gleich hoch wie 

Darlehenszinsen, 9 % p.a.) teilweise gefördert. Danach wird das Darlehen in 

50 Halbjahresraten annuitätenmäßig abgestattet, wozu der Bund AZ leistet. 

Der Berechnung wurden folgende jährlichen Investitions- bzw. Förderungsvolumina 

(durchschnittlich 80 % der Investitionsvolumen) zugrundegelegt: 

Wasserversorgung 
Abwasser/Sockelförderung 
Abwasser/Spitzenförderung 

Investvolumen Fördervolumen 

2.000 
12.500 
6.250 

in Mio. S 

1.600 
10.000 
5.000 

(Annahme: Alle Abwasserinvestitionen werden mit einer Sockelförderung von 20 % gefördert; 50 % der Abwasserinvestionen 

werden dariiberhinaus mit einer Spitzenförderung von 20. % gefördert. Insgesamt wurden daher jährliches Investitionsvolumen 

von durchschnittlich rd. 14.5, Mrd. S angenommen). 

- Die Laufzeit der von den Gemeinden aufzunehmenden Darlehen soll im Durchschnitt 

rd. 25 Jahre betragen; Darlehenszinssatz durchschnittlich 9 % p.a. Für die 

Barwertkalkulation wurde von einem langfristig durchschnittlichen Zinssatz vom 8,250 

% p.a. ausgegangen; dieser Zinssatz wurde der Berechnung der AZ und der Barwerte 

(bzw. der Nennwerte) zugrundegelegt. 

- Die AZ sind in jeweils 2 Halbjahresraten zu leisten. Die AZ vermindern sich jährlich 

um 2 % gegenüber dem Vorjahreswert. Hiedurch soll ein langsamer, teilweiser und 

damit sozial verträglicher Übergang der Finanzierungslast von den öffentlichen 

Haushalten zu den Nutzern der (Ab)Wasseranlagen herbeigeführt werden. 

- Der Nennwert der in den Jahren 1993-1995 zugesagten (bzw. flüssiggestellten) 

Förderungen beträgt rd. 10,8 Mrd. Sjährlich. 

- Für die Darstellung der langfristigen Wirkungen eines langjährigen 

Investionsförderungsprogammes wurden die gleichen Annahmen für die Jahre 

1996 - 2010. 

Aus den getroffenen A~nahmen und Festlegungen lassen sich folgende Budgetwirkungen 

beim Bund ableiten: 
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Auf qrund der langfristigen Zusagen ergeben sich erhebliche Verpflichtungen (jeweils per 

31.21. eines jeden Jahres). Die langen Fristen, welche im Hinblick auf die angestrebte 

Mitfinanzierung der Investitionen durch die Nutzer geboten waren, erlauben eine 

budgetpolitisch bewältigbare Verteilung auf die einzelnen Budget jahre. 

Den durchschnittlichen jährlichen Ausgaben des Bundes stehen Nettobeiträge der Länder 

und Gemeinden gegenüber, welche auf Grund der Mittelbereitstellungen gemäß § 7 FAG 

zu Nettoentlastungen führen: 

Tabellet 

Beiträge der Länder und Gemeinden zur Finanzierung·der Siedlungswasserwirtschaft 
(Konto "Siedlungswasserwirtschaft" gern. § 7 Abs. 4 FAG) 

Dotierung des Kontos ·Siedlungswasserwirtschaft" 
durch 

Summe Bund LiaIor Gemeindm Ländet+ Gemoindm 

S 

1993 940.103 

1994 3.431.225 

ab 1995 3.900.000 

jibtlicbe 

IIeIaaIUl\& 

Bund*) 

(I)ockunp. 

erfordernis) 

1993 49.800 

1994 199.:lDO 

1995 461.650 

-) vII. T abo& 2! 

-) I!ctri&e olme zu-, 

S " 
0 

2.305.797 

2.774S72 

Ve..-.... cIot Milleillit FönIctua& 

cIotS~ 

_domUFOG-j 

~ DIduac _ lIeiuq. cIot 

LiaIor und Gemoindm 

0,00 

61,:lD 

71,14 

s 

100." 

S 

534.373 

63$.143 

63$.143 

o 
133.863 

328.431 

" 56,81 

18.51 

16,29 

S " S 

406.330 43,19 940.103 

490.285 14.29 1.125.428 

490.285 12,57 1.125.428 

Die zur Deckung der Ausgaben des Bundes nicht erforderlichen Mittel des Sonderkontos 

"Siedlungswasserwirtschaft" können auf Grund § 37 Abs. 5 UFOG zur Abdeckung von 

Aufwendungen des UWWF verwendet werden; soweit nach Abdeckung der 

Aufwendungen des UWWF noch Mittel verbleiben, sind diese Mittel gern. § 7 Abs. 4 

FAG 1993 an Bund, Länder und Gemeinden aliquot zu refundieren. Dieses System der 

Mittelbereitstellung wird Gegenstand der Verhandlungen für den Finanzausgleich ab 1996 

sein. 

" 
100,0 

3l,8O 

28,86 
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Tabelle 2 

1993 

1995 

1991 

1998 

1_ 

2000 

2 

3 

4 

6 

8 , 
10 

11 

U 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

211 

II 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

28 

29 

Je 

31 

32 

33 

34 

3S 

lGJ6 

Waycra. 

4.Il00 

19.100 

45.400 

91.928 

149.406 

199.834 

249.212 

291.538 

344.814 

391.040 

436.214 

4110.338 

523.412 

56S.436 

1106.412 

646.334 

685.206 

723.026 

754.996 

776.356 

784.826 

765.916 

747.006 

728.096 

109.184 

690.274 

671.364 

652.454 

CJ07.280 

563.156 

5211.082 

478.058 

437.082 

391. I CiO 

358.2811 

3211.468 

283.698 

247.938 

213.268 

179.650 

147.082 

115.564 

85.098 

55.682 

27.316 

JÄHRLICHI! BUDGIITBKLASfUNG 

A ..... 1SocIoo1 

30.000 

1211.000 

277.500 

lI05.806 

927.546 

1.242.7:lIl 

1.551.328 

1.853.310 

2.148.846 

2.437.756 

2.7:lIl.100 

2.995.878 

3.265.090 

3.527.734 

3.783.812 

4.033.324 

4.276.2iO 

4.512.650 

4.712.464 

4.845.712 

4.904.894 

4.786.104 

4.668.514 

4.550.324 

4.432.134 

4.313.944 

4.195.754 

4.077.564 

3.795.m 

3.519.442 

3.~.230 

2.987.586 

2.73I.sos 

2.481.996 

2.239.0s0 

2.002.610 

l.m.856 

1.549.6011 

1.332.926 

1.122.810 

919.260 

722.276 

531.858 

348.006 

11O.7:lIl 

A ...... /SpilZ 

15.000 

CiO.OOO 

138.750 

302.904 

463.774 

621.360 

775.664 

926.684 

1.074.422 

1.218.876 

1.361.1152 

1.497.940 

1.632.546 

1.763.868 

1.891.908 

2.016.664 

2.138.138 

2.256.328 

2.356.236 

2.422.860 

2.452.452 

2.393.356 

2.334.260 

2.275.166 

2.216.010 

2.156.976 

2.091.880 

2.038.786 

1.891.610 

1.7S9.722 

1.625.116 

1.493.794 

1.365.754 

1.240.998 

1.119.524 

1.001.334 

886.426 

774.802 

666.460 

561.402 

459.628 

361.136 

265.928 

174.002 

85.360 

JIIIrl.JleluL 

4''-

199.1. 

46UA 

1._01 

1.540.'7l6 

2. ... ,.,14 

2.576.204 

3.077.592 

3.-.111 

4.041.6"71 

4.516.366 

4.9'14.156 

5A2l.0411 

5.851._ 

6.lIIl.JJl 

6.696.322 

7."'.614 

1.492. ... 

1J123.6H 

.. 044.928 

1.l42.11l 

1.945."6 

1."/49.780 

1.553.-

1.J5'1.J811 

1.161.194 

60964.'" 

6.---

6.JOO.IIO 

5.1M2.32O 

5.395.428 

4.959.4.111 

4.534.344 

4.120.154 

3.1I6JIQ 

3.JlU1l 

2.942. ... 

2.5'7l.34II 

2.21%.654 

1.IO.86l 

1.525.'" 

1.1"'" 

882..184 

511.'" 
283.396 

L+G .. .-
&,337 

133.21' 

VORBKLASTUNGEN 

jewooiluum 31. 12 

Wnen. Abw./SpilZ 

1.038.694 

2.062.988 

3.065.882 

4.030.648 

4.910.136 

5.911.724 

6.855.412 

7.801.202 

8.749.094 

9.~.086 

10.651.180 

lI.lI05.376 

12.561.672 

13.5211Jl61I 

14.4110.562 

15.443.158 

16.407.858 

17.374.6lIO 

6.485.3211 

12.880.640 

19.148.460 

25.177.914 

31.043.248 

36.921.654 

42.813.192 

48.717.862 

54.635.664 

CiO.566.598 

66.510.664 

72.467.862 

78.438.192 

84.421.656 

90.418.254 

96.427.984 

102.450.846 

108.486.840 

3.242.662 

6.440.324 

9.574.236 

12.588.994 

15.521.632 

18.460.838 

21.406.610 

24.358.948 

27.317.852 

30.283.322 

33.255.354 

36.233.952 

39.219.1211 

42.210.854 

45.2119.154 

48.214.020 

51.225.452 

54.243.450 

Summe 

VorbelaaL 

18.166.676 

ll.38J.!I5l 

31.188.578 

41.791.616 

5J..53S.OJ6 

61.294.216 

1I.075.ll4 

. IIO.8?II.OU 

90.702.618 

100.549.006 

1I0.4J7.l'JIII 

120.307.190 

130.218.984 

140.l52.518 

158.107.970 

UO.OIIS.I62 

170.084.156 

1110.104.950 

478/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 53 von 53

www.parlament.gv.at




